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In Europa wird fleißig gebaut. Zu den größten Bauherren zählen relativ gesehen die Iren und 
die Spanier. 2006 kamen auf je 10 000 Einwohner 213 beziehungsweise 160 fertig gestellte 
Wohnungen. Dagegen sieht Deutschland mit 28 Fertigstellungen je 10 000 Einwohner beschei-
den aus.

Hausbesitzer dürfen nicht 
zur Kasse gebeten werden
Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes Anfang des Jahres zur Erbschafts-
steuer fordert die Katholische Familien-
heimbewegung die Politik auf, auf eine 
Neu-Regelung bei der Erbschaftssteuer 
ganz zu verzichten und diese ersatzlos zu 
streichen. Viele Finanzexperten empfehlen 
diesen Schritt seit Jahren mit der Begrün-
dung, dass der Aufwand, der durch die 
Ermittlung der Erbschaftssteuer betrieben 
wird, in keinem Verhältnis zu dessem Er-
trag steht. Nur ca. 0,8 % der Steuereinnah-
men kommen durch die Erbschaftssteuer 
zusammen. Eine Abschaffung ist daher 
fiskalisch sehr sinnvoll. Viele europäische 
Länder haben dies bereits erkannt. Auch 
würden einige Milliarden Euro durch eine 
Abschaffung der Erbschaftsteuer im Land 
bleiben und der gesamtwirtschaftlichen 
Lage sehr nützen. Auch für die Eigenheim-
besitzer würde dadurch ein wenig mehr 
Steuergerechtigkeit entstehen. „Aber nach 

den Plänen von Teilen der Regierungsko-
alition sollen Eigenheimbesitzer  zukünftig 
immer mehr für die desolate Finanzsituati-
on der öffentlichen Haushalte herhalten“, 
so Andreas Hesener, Geschäftsführer des 
Gesamtverbandes. „Die Streichung der 
Eigenheimzulage, die geplante Streichung 
der Wohnungsbauprämie, keine adäquate 
Berücksichtigung der Riester-För



am 31. Januar hat das Bundesver-
fassungsgericht den Beschluss zur 
Grundlage der Bewertung der Erb-
schaftssteuer verkündet. Wie be-
fürchtet  folgten die Richter der 
Argumentation, die ungleiche Be-
wertung der Vermögensarten  Kapi-
tal-, Grund- oder Betriebsvermögen 
sei verfassungswidrig. Der Politik
wird nun nahegelegt, spätestens bis
zu  31.12.2008 ein neues Gesetz zu
schaffen, das alle Vermögensarten 
gleich bewertet. 
Für uns als Hausbesitzer bedeutet
das konkret, das dass Eigenheim 
demnächst mit dem tatsächlichen
Wert berücksichtigt wird und nicht 
wie in der Vergangenheit mit dem 
Ertragswert. 
Ich kann nur davor warnen, auf-
grund dieses Urteils nun übereilt 

Entscheidungen zu treffen, die man
vielleicht anschließend bereut.  Wer 
hier handeln möchte, sollte vielleicht
auch mal das Gespräch mit uns su-
chen. Ob bis zum 31.12.2008 in 
der Regierungskoalition tatsächlich 
eine vernünftige Regelung getroffen 
wird, ist mehr als fraglich. Die ers-
ten Schnellschüsse zu diesem The-
ma wurden bereits von übereifrigen 
Abgeordneten abgefeuert und haben
für Verunsicherung gesorgt. 
Bei der derzeitigen Berliner Woh-
nungspolitik für  Eigenheimbesitzer 
kann aber nur eins festgestellt wer-
den: Wohnungspolitik findet nicht 
statt. 
Es wurde lediglich vieles gekürzt
oder in Frage gestellt (Wohnungs-
bauprämie, Eigenheimzulage) oder 
angekündigt (Riesterförderung bei 

Wohneigentum) und immer noch 
nicht umgesetzt.
Nur beim Thema Rauchverbot haben
die Politiker Ihr medienwirksames 
„Räppelchen“ entdeckt. Hoffen wir, 
dass bald wieder Entscheidungen
getroffen werden – aber bitte ohne
schwammige  Kompromisse – und 
viel Rauch um nichts.  
Nach dem vergangenen Winter
wünsche ich Ihnen allen einen Som-
mer, der diesen Namen wirklich ver-
dient!
Ihr
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Siedlergemeinschaft Domland ehrt treue Mitglieder
Minden (ms) Ehrungen, ein Referat 
und Wahlen standen auf der Tages-
ordnung bei der Jahreshauptver-
sammlung der Siedlergemeinschaft 
Domland.
In der JHV 2007 ehrte der 1. Vorsit-
zende Manfred Sperling langjährige 
Mitglieder, die sowohl in der Sied-
lergemeinschaft als auch im Verband 
Familienheimbewegung e.V. auf 50 
Jahre Mitgliedschaft zurück blicken 
können. Sperling dankte den Jubila-
ren für ihre damalige Weitsicht, im
Mindener Westen eine neue Siedlung 

zu erbauen. Diese Siedlung war ein 
Garant für spätere Generationen, in 
einem sozialen sicheren Umfeld auf-
zuwachsen. Die Jubilare wurden mit
einer Urkunde des Verbandes und der 
Ehrennadel in Gold geehrt. Die Sied-
lergemeinschaft erfreute die Jubilare 
mit einem Blumenstrauß. 
Die Architektin Petra Henke referierte 
über die neuen Leistungen für Mitglie-
der im Bereich der Baubetreuung und 
Baubegleitung bei Neubau, dem Kauf 
einer Immobilie, Umbau und Ausbau, 
Gebäudesanierung oder der Hilfestel-

lung beim Kauf eines Grundstückes. 
Diese Leistungen können alle VKS- 
Mitglieder preisgünstig in Anspruch 
nehmen.  
Bei den anschließenden Vorstands-
wahlen wurde Manfred Sperling in 
seinem Amt des 1. Vorsitzenden be-
stätigt. Nach der Wahl gehören dem
Vorstand weiter an: 2. Vorsitzende 
Ingrid Mertens, 1. Kassierer Werner 
Pfitzner, 2. Kassierer Manfred Hein, 
Schriftführer Martin Harmuth, 1. Bei-
sitzer Mathias Kehnen. 2. Beisitzer 
Joachim Stark.

Ehrung bei der Siedlergemeinschaft: Elfriede und Georg Seidel, Richard Hegewald, Ursula Goltsch, Gertraudis Gromot-
ka, Edeltraut Kehnen (v.l.).
Nicht auf dem Bild: Margarete Hegewald, Rosalie Fritsch, Margot Graner.
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Die Kreditanstalt für Wiederaufbau unterstützt den
Hauskauf mit günstigen Konditionen
Mit dem „Wohneigentumprogramm“ 
unterstützt die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) den Bau oder den 
Kauf einer Immobilie.
Im Rahmen dieses Programms fördert 
die Bank die Investitionen zu 30% mit 
einem zinsgünstigen Kredit. Dieses 

Angebot richtet sich dabei an alle in-
teressierten Privartpersonen. Lediglich 
drei Bereiche werden nach Angaben 
der Bank nicht gefördert: Umschul-
dungen bestehender Darlehen, Nach-
finanzierungen bereits bestehender 
oder abgeschlossener Bauvorhaben, 

schließlich  vermietete oder gewerb-
lich genutzte Immobilien. Dem künf-
tigen Immobilienbesitzer ist es dabei 
freigestellt, ob die Zinsbindung über 
fünf oder zehn Jahre laufen soll und 
ob er bis zu fünf tilgungsfreie Anlauf-
jahre wählt. 

Programm KP
Nr.

Anmerkung maximaler Zinssatz EKN % 
nominal
(effektiv)

Aus-
zah-
lung

%

Bereit-
stel-

lungs-
prov.
p.M.

%

Zins-
sätze

gültig ab
Laufzeit / tilgungsfreie 
Anlaufjahre / Zinsbindung

Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen

A B C D E F G

Finanzierung von wohnwirtschaftlichen Investitionen
KfW-
Wohneigentumsprogramm
30/ 5/ 5

126 4,60
(4,68) 100 0,25 19.04.2007

KfW-
Wohneigentumsprogramm
30/ 5/ 10

124 4,75
(4,84) 100 0,25 19.04.2007

KfW-
Wohneigentumsprogramm
30/ 5/ 10

134
Finanzierung von 
Anteilen an Wohnungs- 
genossenschaften

4,75
(4,84) 100 0,25 19.04.2007

Die EZB plant Zinserhöhung für den Juni
Die Europäische Zentralbank (EZB) 
hat in ihrer Sitzung nach Ostern die
Leitzinsen für Euroland unverändert 
bei 3,75% belassen. Damit hat sie
den Erwartungen der Marktteilneh-
mer entsprochen. Darüber hinaus 
signalisierte die EZB eine mögliche 
Zinsanhebung im Juni. Auch dies war 
weitestgehend erwartet worden. Da 
sich die Konjunktur in Euroland an-
haltend stark präsentiert, mehren sich 
die Rufe nach kräftigen Lohn- und Ge-
haltssteigerungen. Hierin liegen die 
größten Inflationsrisiken, denen die 
Notenbanker entschlossen entgegnen 
wollen. Entsprechend steht eine Erhö-
hung der Leitzinsen auf 4,0% noch 
vor dem Sommer zu erwarten und 
sind auch weitere Schritte im Herbst 
nicht ausgeschlossen. Eine ähnlich 
inflationsfokussierte Sicht legen die 
US-Notenbanker an den Tag. Zwar 
präsentiert sich der Konjunkturverlauf 
jenseits des Atlantiks alles andere als 
stürmisch.
Doch die US-Notenbank (FED) hatte 

zuletzt die Inflationsgefahr hervorge-
hoben, die mit der Bekanntgabe der 
US-Erzeugerpreise für März im Kern 
bestätigt wurde. Baldige Leitzinssen-
kungen dürften hier also nicht zu 
erwarten sein. In der Folge zeigt die 
zugrunde liegende Zinstendenz, ab-
gesehen von technischen Korrekturen 
und Schwankungen, langfristig und 
nachhaltig klar nach oben. 
Für Immobilienkäufer und Immobi-
lienbesitzer, deren Finanzierung zur 
Verlängerung ansteht, heißt dies: 
Nicht auf tiefere Zinsen spekulieren, 
sondern die aktuellen Zinskonditio-
nen absichern. Gerade lange Zinsbin-
dungsfristen sind nach wie vor sehr 
attraktiv: Selbst für 20-jährige Zinsfest-
schreibungen liegen die Bestsätze mit 
4,7% effektiv deutlich unter der 5%-
Marke. Für Anschlussfinanzierungen 
sind derzeit besonders Forward-Dar-
lehen mit einer Vorlaufzeit von bis zu 
36 Monaten interessant, da eine Rei-
he von Anbietern infolge der flachen 
Zinsstrukturkurve auf Forward-Auf-

schläge verzichtet. Damit kann man
die zukünftigen Zinszahlungen schon 
Jahre im Voraus zu Top-Konditionen 
absichern. Entsprechend genau sollten 
die Anschlussangebote der bisherigen 
Bank geprüft und mit den Bestpreisen 
am Markt vergleichen werden. Darü-
ber hinaus bietet sich jungen Erstkäu-
fern mit solider Einkommenssituation 
aufgrund des immer umfangreicher 
werdenden Angebots an 100%-Finan-
zierungen die Möglichkeit, sich auch 
ohne Eigenkapital den Traum von den
eigenen vier Wänden zu erfüllen. Der 
Umweg über langwieriges Ansparen 
in Bausparverträge entfällt somit und 
die aktuell noch immer günstigen Im-
mobilienpreise lassen sich bestmög-
lich nutzen. Die anspringende Kon-
junktur und steigende Mieten in einer 
Reihe von Ballungsgebieten könnten 
schon in diesem Jahr zu ersten Preisef-
fekten bei Wohnimmobilien in guten 
Lagen führen. Tendenz: kurzfristig: 
seitwärts; mittelfristig: aufwärts. 

(Quelle: Prohyp)
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Energie heizt die Preise an

Vor allem die Energiepreise sorgten im März für den Preisanstieg in Deutsch-
land. 

Familienbund gegen Kürzungen beim Kindergeld
Der Familienbund Münster wertet 
Vorschlag der SPD zur Kinderbe-
treuung als Provokation. Der Famili-
enbund der Katholiken hat massive 
Kritik am Vorschlag der SPD-Spitze 
geübt, den Ausbau der Kinderbetreu-
ung durch Kürzungen des Kindergel-
des und des Kinderfreibetrages sowie 
des Ehegattensplittings zu finanzieren. 
„Dieser Vorschlag ist eine ungeheure 
Provokation für alle Familien“, sagte 
der Diözesanvorsitzende des Famili-
enbundes Münster, Theo Heeck. 
„Kindergeld, Freibetrag und Ehegat-
tensplitting sind keine Verfügungs-
masse zur Finanzierung sozialpoliti-
scher Forderungen, sondern Eigentum 
der Familien. Wer hier kürzt, begeht 
Diebstahl.“ Heeck wies darauf hin, 
dass im vergangenen Jahr durch Kür-
zungen über 6 Milliarden Euro an 
familienpolitischen Leistungen ein-
gespart wurden. Damit haben Fami-
lien ihren Sparanteil bereits geleistet. 
„Weitere Kürzungen sind für uns völ-
lig inakzeptabel“, erklärte Heeck. Der 
Vorschlag aus der SPD-Spitze ziele 
nicht auf eine Förderung von Familien 
in ihrer Erziehungsaufgabe, sondern 
auf die Verfügbarkeit der Eltern für 
den Arbeitsmarkt, so Heeck weiter. 

Der Ausbau der Kinderbetreuung sei 
im Interesse der gesamten Gesellschaft 
und müsse deshalb aus Steuern finan-
ziert werden. „Es kann nicht sein, dass 
alle Familien durch Kürzungen ihrer 
Finanzmittel die Kinderbetreuung fi-
nanzieren sollen, die nur ein Teil der 
Familien nutzt.“ 
Kinderfreibeträge und Kindergeld sor-
gen dafür, dass der Lebensunterhalt 
von Kindern ebenso wie der von Er-
wachsenen steuerfrei gestellt wird. 
Das Ehegattensplitting ist ein steuer-
rechtlicher Ausdruck dafür, dass die 
Ehe auch eine Wirtschaftsgemein-
schaft ist. „Diese Instrumente sind die 
Basis eines gerechten Familienlasten-
ausgleichs und müssen unangetastet 
bleiben“, so Heeck. 

Kurz notiert

CO2-Förderprogramm der KfW
Die KfW Förderbank bietet im 
CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm neben zinsgünstigen 
Krediten seit Januar 2007 auch 
Zuschüsse für die energetische 
Sanierung von Wohngebäuden 
an. Als privater Eigentümer eines 
Ein- oder Zweifamilienhauses 
oder einer Eigentumswohnung 
in einer Wohneigentumsgemein-
schaft unterstützt die KFW Ihre En-
ergiespar-Investitionen mit einem 
Zuschuss direkt auf Ihr Konto.
In den ersten zwei Monaten hat 
die KFW bereits über eine Milli-
on Euro an direkten Zuschüssen 
bewilligt. Der überwiegende An-
teil entfiel auf die Bundesländer 
Bayern, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen.
Ziel bis 2020 ist es, 40 Mrd. Euro 
Heizkosten zu sparen und dabei 
die Umwelt zu schützen. Ob Zu-
schuss- oder Kreditvariante: Für 
alle Fragen zur energetischen 
Gebäudesanierung und deren Fi-
nanzierungsmöglichkeiten stehen 
Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des KFW-Infocenters 
gern telefonisch unter 01801-
335577 zur Verfügung.

Warnung vor Kanalprüfern
Die Stadt Münster warnt vor un-
seriösen Kanalprüfern. Sie erwe-
cken den Eindruck, im städtischen 
Auftrag zu handeln, und wollen 
gegen eine Gebühr die Hausan-
schlüsse der Kanalisation testen. 
Das haben Bürger dem städti-
schen Tiefbauamt berichtet. 

Banken dürfen Kreditkunden 
an Investoren weiterreichen
Banken können ihre Darlehnsfor-
derungen ohne Zustimmung des 
Kreditnehmers an eine Verwer-
tungsgesellschaft verkaufen. Das 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
entschieden (Az. XI ZR 195/05). 
In den vergangenen Jahren haben 
Banken und Sparkassen Kredite in 
Milliardenhöhe an Finanzinvesto-
ren verkauft. Verbraucherschützer 
kritisieren, dass diese Forderun-
gen oft rücksichtslos eintreiben.

Beim Kindergeld, so der Familien-
bund, darf nicht gespart werden.
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Förderung für High-Tech-Sanierung
Trotz steigender Energiepreise muss
ein warmes Haus nicht teuer sein. 
Wer heute optimal saniert, kann den 
Energieverbrauch um bis zu 80 Pro-
zent reduzieren und damit weiteren 
Energiepreissteigerungen gelassen 
entgegensehen. Im Rahmen des bun-
desweiten Modellvorhabens „Nie-
drigenergiehaus im Bestand“ wurden 
bereits mehr als 140 Gebäude energe-
tisch saniert. Nun beginnt eine neue 
Förderrunde – das gab die Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena) in Ber-
lin bekannt. Wer an dem Modellvor-
haben teilnimmt, kann sein Gebäude 
nach der Sanierung zu den 250 inno-
vativsten Altbauten in ganz Deutsch-
land zählen.
Ziel der Sanierungsprojekte: Mittels 
moderner Dämmstoffe und innovati-
ven Lüftungs- und Heizungstechniken 
soll der Energiebedarf des sanierten 
Gebäudes gemäß Energiesparverord-
nung (EnEV) um 50 Prozent geringer 
sein als bei einem vergleichbaren 
Neubau. Wer sich auf diesen energe-
tischen Standard „EnEV-Neubau mi-
nus 50%“ verpflichtet, erhält auf den 
Finanzierungskredit von der KfW-För-
derbank einen Tilgungszuschuss in 
Höhe von 20 Prozent. Umfassende 
energetische Sanierung zahlt sich also 

doppelt aus: geringere Kreditrückzah-
lung und geringerer Energieverbrauch. 
Bewerbungen für die Fördermittel 
sind laufend bis zum 30. September 
bei den jeweiligen regionalen Part-
nern der dena möglich.
Ob Fachwerk-, Gründerzeithaus oder 
Plattenbau – das Förderprogramm 
steht allen Eigentümern offen, vom 
privaten Eigenheimbesitzer bis hin 
zum Wohnungsbauunternehmen 
– vorausgesetzt das Wohngebäude 
wurde vor 1984 errichtet. Beraten und 
unterstützt werden die Interessenten 
durch ein Netz regionaler Partner und 
Experten.
Stephan Kohler, dena-Geschäftsführer: 
„Immer noch werden die großen Ein-
sparpotenziale im Gebäudebestand 
nur unzureichend ausgeschöpft. Wer 
in Zeiten steigender Energiepreise die 
Möglichkeiten der energetischen Sa-
nierung nutzt, erschließt nicht nur ein 
enormes Sparpotential, sondern auch 
Wettbewerbsvorteile am Immobilien-
markt.“ Zudem verhilft das dena-Pro-
jekt neuen Einsparungstechnologien 
zur Markteinführung und vertieft das 
Know-how bei Architekten, Planern 
und Handwerkern. „Wir freuen uns 
über die bereits erzielten Erfolge des 
Modellprojetes und hoffen auf viele 

weitere innovativ sanierte Gebäude in
NRW“, ergänzt Lale Küçük, Projekt-
leiterin bei der EnergieAgentur.NRW.
Interessierte Bauherren können sich 
anhand der neuen interaktiven CD-
ROM „Besser als ein Neubau“ einen 
umfassenden Überblick über energe-
tisch hocheffiziente Sanierungsmaß-
nahmen verschaffen. Am Beispiel 
von drei bereits realisierten Objekten 
werden u. a. in acht Filmen Themen
wie Außenwand-Dämmung oder der 
Austausch von Fenstern und Heizung 
anschaulich erklärt. Die CD-ROM ist 
kostenpflichtig und unter www.zu-
kunft-haus.info zu bestellen.
Das Modellvorhaben „Niedrigener-
giehaus im Bestand“ wird seit dem 
Jahr 2003 von der dena in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS), der BASF AG und dem 
Bundesverband der deutschen Gas- 
und Wasserwirtschaft (BGW) als Part-
ner durchgeführt. Insgesamt konnten 
bisher 143 Gebäude mit insgesamt 
über 2.200 Wohnungen energetisch 
saniert werden.
Weitere Informationen und Antrags-
unterlagen unter: www.neh-im-be-
stand.de oder www.energieagentur.
nrw.de/sanierung

Wer den Energiepreissteigerungen gelassenen entgegensehen möchte, der sollte eventuell sein Haus sanieren.
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Richtiges Lüften bei Sommerhitze:
Kühles Haus auch ohne Klimaanlage
Nicht nur am Mittelmeer, sondern 
auch in Deutschland kann es im Som-
mer richtig heiß werden. Der Nach-
teil: Besonders in großen Städten küh-
len Wohngebäude durch die dichte 
Bebauung über Nacht nicht mehr aus-
reichend ab. Innentemperaturen von 
über 30 Grad Celsius am Tag können 
die Folge sein. Das belastet den Kreis-
lauf, vor allem bei Kindern und älte-
ren Menschen. Die Deutsche Ener-
gie-Agentur GmbH (dena) gibt Tipps, 
wie im Sommer eine angenehmere 
Raumtemperatur erhalten werden 
kann – auch ohne Strom zehrende 
Klimaanlagen.
Da die Tageshitze beim Lüften durch 
das geöffnete Fenster in die Wohnräu-
me gelangt, sollte nur in den kühlen 
Morgenstunden oder nachts ausgie-
big gelüftet werden. Denn ist eine 
Wohnung erst einmal aufgeheizt, ist 
es schwer, die Raumtemperaturen 
wieder zu senken. Auch zusätzliche 
Wärmequellen wie Lampen oder 
Computer sollten nur dann einge-
schaltet werden, wenn sie tatsächlich 
gebraucht werden.
Kleine Veränderungen an Fenstern 
und Fassade helfen ebenfalls, die 
Sommerhitze aus dem Haus oder 
der Wohnung fern zu halten. Beste 
Abhilfe bietet ein außen angebrach-
ter Sonnenschutz, wie zum Beispiel 
Markisen, Jalousien, Roll- oder Klapp-

läden. Diese reflektieren die Sonnen-
strahlen, bevor sie durch das Fenster 
eindringen und die Räume aufheizen 
können. Die Außenflächen der Rollos 
oder Jalousien sollten hell oder mit 
Metall beschichtet sein. Dann können 
sie das Licht am besten reflektieren 
und so die Sonneneinstrahlung um 
mindestens 75 Prozent reduzieren.
Weniger wirksam aber immer noch 
nützlich ist Blendschutz auf der In-
nenseite der Fenster. Auch hier sind 
helle und beschichtete Jalousien zu 
empfehlen, die die Sonneneinstrah-
lung immerhin noch um rund 25 Pro-
zent reduzieren. Mit getönten oder 
beschichteten Sonnenschutzscheiben 
ist es ebenfalls möglich, einen Teil der 
Wärmeeinstrahlung abzuwehren. Sie 
kommen vor allem für Südfenster in
Frage.
Auch wenn der Sommer noch so heiß 
ist, sollte nach Möglichkeit auf den 
Einsatz von Kompakt-Klimageräten 
verzichtet werden. Diese verbrauchen 
zuviel Strom und sind außerdem oft 
überteuert.
Übrigens: Ein Wohngebäude mit guter 
Dämmung oder solidem Mauerwerk 
wird im Sommer immer kühler sein, 
als schlecht oder gar nicht gedämm-
te Gebäude. Der Vorteil einer guten 
Dämmung: Sie hält Gebäude nicht 
nur im Sommer kühl, sondern auch 
im Winter warm. 

Kurz notiert

Sonnenschutz auch 
unter Wasser
Viele Urlauber wollen sich be-
wegen, Land und Leute kennen-
lernen und etwas erleben: Ak-
tivurlaub wird deshalb immer 
beliebter. „Wandern, Radfahren, 
Schwimmen oder Schnorcheln 
sind gesund und machen Spaß“, 
sagt Dr. Michael Held, Arzt beim 
AOK-Bundesverband. „Wichtig 
sind allerdings eine gute Planung, 
die richtige Kleidung und ein aus-
reichender Sonnenschutz.“
„Am besten sind eine dicht ge-
webte, langärmelige Kleidung, 
eine Kopfbedeckung und eine 
Sonnenbrille mit UV-Filter.“ Un-
bedeckte Körperstellen sollten 
Sportler eincremen: je höher der 
Lichtschutzfaktor, desto gerin-
ger das Sonnenbrandrisiko. Die 
Creme muss regelmäßig erneuert 
werden, da sie durch Schwitzen 
abgerieben wird. Nachcremen 
verlängert allerdings nicht die 
Wirkung.
Wer schwimmt, surft oder rudert, 
sollte wasserfeste Sonnencreme 
mit einem hohen Lichtschutzfak-
tor verwenden und regelmäßig 
nachcremen, denn die UV-Strah-
lung ist durch die Reflexion des 
Sonnenlichts auf der Wasser-
oberfläche besonders intensiv. 
Dr. Held: „Wer schnorchelt, soll-
te sich ebenfalls gut eincremen, 
da die UV-Strahlung bis zu einem 
Meter in die Tiefe reicht.“

Selber anpacken statt 
Wundermittel
Sonnenschein, die Temperaturen 
steigen: Zeit zum Frühjahrsputz. 
Die Werbung preist Kraftreini-
ger als Wunderwaffe gegen den 
Schmutz an. Doch wer mit geball-
ter Chemie Bakterien und Kalk in 
Küche und Bad zu Leibe rückt, 
zerstört nicht nur die Oberflächen. 
Auch die eigene Gesundheit und 
die Umwelt sind in Gefahr. 
Die Tests der STIFTUNG WA-
RENTEST zeigen jedoch: Für den 
meisten Schmutz im Haushalt 
reichen auch Essig- und Zitronen-
wasser.

Durch richtiges Lüften kann ein angenehmes Raumklima hergestellt werden.
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Erzbischof Hans-Josef Becker fordert Perspektiven für Kinder
Der Paderborner Erzbischof Hans-
Josef Becker hat zur Entwicklung zu-
kunftsweisender Perspektiven für das 
Leben mit Kindern aufgerufen. Dabei 
dürften nicht wirtschaftliche und de-
mografische Interessen im Vorder-
grund der Überlegungen stehen, sagte 
er in Paderborn. Vielmehr müsse sich 
die Gesellschaft bemühen, Kind und 
Kindsein „als eigenständigen Wert
neu sehen zu lernen“. Becker äußer-
te sich aus Anlass der bundesweiten 
„Woche für das Leben“. Die Woche 
solle in der Gesellschaft ein Bewusst-
sein dafür schaffen, was Kindern eine 
ihnen gemäße Entwicklung sichere 
und sie fördere, so Becker. Derzeit 
werde ein Kind „fast wie ein Konsum-
gut in Konkurrenz zu anderen Gütern“
betrachtet. Anliegen der Kirche sei es 
daher, Ehepaare, Familien und Allein-
erziehende in der Freude am Kind 
und im Mut zum Kind zu bestärken. 
Die jährliche „Woche für das Leben“
ist eine Initiative der katholischen und
der evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Mit ihr wollen die Kirchen zur 
Bewusstseinsbildung für den Wert
und die Würde menschlichen Lebens 
beitragen. Die diesjährige Aktion steht 
unter dem Motto „Mit Kindern in die 
Zukunft gehen“. 

KNA

Stichwort: Pfingsten

Das Pfingstfest zählt zu den höchs-
ten Feiertagen im Kirchenjahr. 50 
Tage nach Ostern ist es der feier-
liche Abschluss der Osterfestzeit. 
Der Name leitet sich her vom 
griechischen „Pentekoste“, was 
50. Tag bedeutet. In Deutschland 
erhielt das Fest wie auch Ostern 
und Weihnachten einen zweiten 
Feiertag hinzu.
Die Kirche erinnert sich an die-
sem Fest an die Ausgießung des 
Heiligen Geistes, wie er in der bi-
blischen Apostelgeschichte (Apg 
2) beschrieben wird. Der Heilige 
Geist ist nach kirchlicher Lehre 
dazu in die Welt gesandt, um Per-
son, Leben und Werk Christi in 
der Geschichte lebendig zu hal-
ten.

Quelle: kirchensite.de     

Kinder bereichern das Leben – für das Leben mit Kindern fordert Erzbischof 
Becker aber auch Perspektiven.

Familien müssen stärker
gefördert werden 
Altbundespräsident Roman Herzog 
spricht sich dafür aus, neue Leistun-
gen für Familien stärker von Kinder-
losen bezahlen zu lassen. Auch das 
Ehegattensplitting sei „keine heilige 
Kuh“, sagte Herzog dem Nachrich-
tenmagazin „Focus“. Ehe und Familie 
würden zwar beide vom Grundgesetz 
geschützt. Wenn es hart auf hart kom-
me, gehe aber die Familie vor.
Herzog sagte, unfreiwillig Kinderlose 
müssten sich bei einer solchen Rege-
lung nicht ungerecht behandelt füh-
len. Sie würden ja nicht bestraft, weil 
sie kinderlos seien, sondern sie hätten 
weniger Lasten. Das frühere Staats-
oberhaupt mahnte zu einem raschen 
Umsteuern in der Familienpolitik: 
„Wenn wir nicht aufpassen, werden 
wir in Zukunft von einer Generation 

regiert, die überhaupt nicht mehr in 
der Kategorie Kinder denkt.“
Ebenfalls im „Focus“ warb der CSU-
Bundestagsabgeordnete Johannes 
Singhammer für eine Erhöhung des 
Kindergeldes um 46 Euro im zweiten 
und dritten Lebensjahr. Von diesem 
Aufschlag hätten auch die Familien et-
was, „die ihre Kinder nicht in die Krip-
pe schicken, sondern selbst betreuen 
wollen“, sagte er. 
Die Eltern könnten das Geld nutzen, 
um Tagesmütter zu engagieren oder 
Einkommensverzicht auszugleichen. 
Die Kosten von rund 750 Millionen 
Euro entsprächen genau dem Betrag, 
den der Bundesfinanzminister durch 
den Geburtenrückgang spare, so Sing-
hammer. 

KNA



8

Essen an Schulen: Nicht immer wartet auf die
Schüler ein Leckerbissen
Labbrig, fad und arm an Nährstoffen 
– manches Verpflegungsangebot an 
Schulen verdirbt Kindern und Jugend-
lichen den Appetit. Eine neutrale Be-
urteilung der Mahlzeiten soll helfen, 
die Ernährungssituation an Schulen 
nachhaltig zu verbessern. Als erste
Instanz bietet die Verbraucherzent-
rale NRW gemeinsam mit der Hoch-
schule Niederrhein ein Verfahren zur 
Beurteilung des Speisenangebots an 
Ganztagsschulen an. Die Ergebnisse 
sollen Eltern und Lehrern die nötige 
Orientierung liefern, um sich für ein
gesundes und schülergerechtes Ver-
pflegungssystem in der Schule ihrer 
Kinder zu entscheiden. Das Angebot 
zur Überprüfung und Bewertung der 
Verpflegung an Schulen betrachten 
die Initiatoren als Pilot-Modell, das 
helfen soll, künftig verpflichtende 
Prüfverfahren für die Außer-Haus-Ver-
pflegung von Kindern und Jugendli-
chen salonfähig zu machen.
Praktische Hilfe bei der Optimierung 
des Speisenangebots an Schulen und 
anderen Tageseinrichtungen – vom
Zwischenimbiss bis hin zur Mittags-
mahlzeit – ist dringend geboten. Per 
Erlass sind etwa die Ganztagsgrund-
schulen in Nordrhein-Westfalen 
bereits verpflichtet, sich neben Un-
terricht und Betreuung auch um die 
Verpflegung zu kümmern. Doch Zeit-
mangel bei der Umstellung auf den 

Ganztagsbetrieb, Fehlen verbindlicher 
Vorgaben, teure Anschaffungskosten 
für ein Verpflegungssystem und man-
gelnde Erfahrung bei der Wahl eines 
geeigneten Caterers bescheren vielen 
Schulen bislang eine zwar wirtschaft-
lich realisierbare, jedoch unter ernäh-
rungsphysiologischen Gesichtpunk-
ten unbefriedigende Lösung. „Der 
zeitsparende Griff zu Mahlzeiten, die 
nicht gesund und kindgerecht sind, 
fehlende Hygiene und oftmals un-
qualifiziertes Küchenpersonal kenn-
zeichnen die Situation“, kritisiert die 
Verbraucherzentrale NRW: „Fehler-
nährung aufgrund unzureichender 
Qualität und mangelnde Akzeptanz 
bei Schülern und Eltern sind die Fol-
ge. Die Leistungen der Anbieter wer-
den zudem bislang nicht fundiert kon-
trolliert.“
Um diese desolate Situation zu ver-
bessern, bieten die Verbraucherzent-
rale NRW und die Hochschule Nie-
derrhein jetzt Schulen sowie anderen 
Kinder- und Jugendeinrichtungen 
professionelle Hilfe an, indem sie das 
jeweilige Verpflegungsangebot einer 
gründlichen und ganzheitlichen Prü-
fung unterziehen. Das Verfahren ist 
denkbar einfach: Anbieter können 
von einer Schule vorgeschlagen wer-
den oder sich mit ihren Leistungen 
selbst ins Spiel bringen. Die Bewerber 
erhalten eine Liste mit rund 200 Fra-

gen zum Ausfüllen. Speziell geschulte 
Studenten der Hochschule überprüfen 
die Antworten auf ihren Wahrheitsge-
halt. Dabei werden vor allem Kriteri-
en wie Speisenproduktion, Transport, 
Behandlung der Lebensmittel, Spei-
senplan und Hygiene kritisch unter 
die Lupe genommen. Bei der Bewer-
tung spielen vor allem Nährstoffge-
halt, Vollwertigkeit, Umweltverträg-
lichkeit und Attraktivität eine große 
Rolle. Die Angaben müssen anhand 
exemplarischer Belege nachgewiesen 
werden. Stichproben bei den Leis-
tungserbringern runden das Verfahren 
ab. Entsprechen die angegebenen Da-
ten den erhobenen Kriterien, erhalten 
die geprüften Dienstleister ein auf drei
Jahre befristetes Zertifikat, das einer 
von drei erreichbaren Qualitätsstufen 
entspricht. Die Kosten zwischen 200 
Euro und 1.000 Euro für ein Verfahren 
zahlen die Teilnehmer. Die Ergebnis-
se werden im Internet veröffentlicht.
Nach Ansicht der Verbraucherzent-
rale NRW profitieren alle Beteiligten 
gleichermaßen von diesem Servicean-
gebot: „Pächter und Caterer werden 
alles daran setzen, um die Prüfkrite-
rien zu erfüllen. Schulen sind daran 
interessiert, ihr Verpflegungsangebot 
zu verbessern. Und für Eltern kann 
ein zertifiziertes Verpflegungsangebot 
ein entscheidendes Kriterium für die 
Wahl einer Schule sein.“

Luftmatratze 
bleibt Luftmatratze
Während der Badesaison erwachen 
viele „Wassertiere“ aus ihrem „Win-
terschlaf“. Enten, Krokodile oder Del-
phine werden aufgeblasen und zu
Wasser gelassen. Luftmatratzen und 
andere Phantasiemodelle versprechen 
eine Menge Spaß am Strand. Doch 
Vorsicht: Meistens sind die aufblasba-
ren Freunde nicht als Schwimmhilfen 
geeignet. Sichere Hilfen für Kinder 
sind Oberarmschwimmflügel aus so-
lidem Material, mit mindestens zwei 
Luftkammern für jeden Arm. Daneben 
gehören gute, versenkbare Sicher-
heitsventile und das GS-Prüfzeichen 
zum Sicherheitsstandard. 

So nicht: die Luftmatratze ist keine sichere Schwimmhilfe für Kinder, die sich 
noch nicht richtig schwimmen können.
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Dampfreiniger: Saubermänner, die ihr 
Versprechen nicht halten
Mühelos Putzen in Minutenschnel-
le: Wer hätte das nicht gern? Mit 
Dampfreinigern soll es gelingen. Sie
entfernen sogar Bakterien und Keime
– ganz ohne Chemie. Das verspre-
chen zumindest die Anbieter. Die Ge-
räte halten das Versprechen nicht ein. 
16 Dampfreiniger hat die STIFTUNG 
WARENTEST untersucht. Keiner ist 
gut. Der Grund: Allzweckreiniger und 
Wischmopp sind dem Dampfreiniger 
fast immer überlegen.
Beispiel: Bodenfliesen in Bad und 
Flur. Wischmopp und Allzweckreini-
ger bringen hier strahlende Sauber-
keit. Ob Zahnpastaflecken, Seifenreste 
oder Striemen schwarzer Gummisoh-
len: Der gute alte Wischmopp schafft 
alles weg. Anders die Dampfreiniger: 
Sie lösen den Schmutz zwar, nehmen 
ihn aber nicht gut genug auf. Es fehlt 
an Saugkraft bei den Reinigungstü-
chern, die über der Dampfdüse sitzen. 
Die Folge: Der Boden ist nach dem
Putzen mit einem feinen klebrigen 
Film überzogen. Auch die Fugen zwi-
schen den Fliesen sind nicht richtig 
sauber. Hier sitzt der Schmutz so tief 
in den Poren, dass doch gescheuert 
werden muss. Auch beim Fensterput-
zen können die Dampfreiniger kaum 
punkten. Es bleiben Tropfenspuren 
und Schmutzränder. Meist dort, wo 
die Düse an- und abgesetzt wurde. 
Fensterleder und Wasser bringen da-
gegen Durchblick pur. Wer die Fens-
ter dennoch mit Dampf reinigen will, 
wählt am besten eines der folgenden 
Geräte: Kärcher SC 1125 Plus (220
Euro), Tien Merlin Klassik (400 Euro) 
oder Royal M 340 (nur 35 Euro!). Sie 
reinigen die Fenster gut. Der Kärcher 
gehört zu den besten Geräten im Test 
– was die Reinigungsleistung betrifft. 
Er putzt insgesamt recht gut. Nur Fuß-
böden werden nicht richtig sauber. 

Das gilt für fast alle Dampfreiniger im 
Test. Bestes Gerät für Fußböden ist der 
Nilfisk-Alto Steamtec 5IH (350 Euro). 
Schwachpunkt wiederum: Die Reini-
gungstücher halten beim Nilfisk-Alto 
nicht lange. Insgesamt gut putzt noch 
das kleine Handgerät von Severin (45 
Euro). Für Fußböden ist es aber nicht 
gemacht.
Der Kärcher SC 1125 Plus hätte das 
Zeug zum Testsieger gehabt. Wären 
da nicht seine Mängel bei der Sicher-
heit. Der Wassertank des Geräts lässt 
sich jederzeit öffnen. Das ist gefähr-
lich. Wer neues Wasser in das heiße 
Gerät gießt, kann sich übel verbrü-
hen. Das Wasser schießt dann als hei-
ße Fontäne aus dem geöffneten Tank. 
Sicher sind dagegen Dampfreiniger 
mit separatem Nachfülltank oder sol-
che Geräte, deren Tank sich erst nach 
dem Abkühlen öffnen lässt. Traurig: 7 
von 16 Dampfreinigern im Test sind 
in puncto Sicherheit nur ausreichend, 
drei sogar mangelhaft. Manche Gerä-
te werden auch im Betrieb ziemlich 
heiß. Beispiel: Die Handgriffe des 
Nilfisk-Alto und des Fakir erreichen 
etwa 70 Grad Celsius. Nur zwei Ge-
räte sind gut isoliert und sehr sicher: 
De‘Longhi und Clean Maxx.
Auch für die Umwelt sind die Dampf-
reiniger nicht der erhoffte Segen. Put-
zen ohne Chemie: Das klingt zunächst 

sehr positiv. Doch die Geräte verbrau-
chen viel Strom. Deutlich mehr Strom
als zur Zubereitung von warmem 
Putzwasser benötigt wird. Dazu kom-
men mitunter Entkalkungsmittel. Das 
geht nicht nur zu Lasten der Umwelt, 
sondern auch auf die Haushaltskasse. 
Strom, Wasser und Entkalkungsmittel 
kosten im Schnitt etwa 27 Euro im Jahr 
bei wöchentlicher Nutzung in einem
normalen Haushalt. Die STIFTUNG 
WARENTEST hat die Kosten für einen 
Musterhaushalt berechnet. Ergebnis: 
Warmes Wasser und Allzweckreini-
ger sind billiger.
Ein Werbeargument bleibt noch: die 
Hygiene. Dampfreiniger können Bak-
terien und Keime töten. Etwa in Bad 
und WC. Überflüssig, sagen Experten. 
Die Bakterien im heimischen Bad 
sind in der Regel harmlos. Wer sein 
Badezimmer dennoch steril machen 
will, müsste den Dampfstrahl minu-
tenlang auf jede Stelle halten. Dann 
erst wären die Bakterien dahin. Tipp: 
Investieren Sie die Zeit besser zur 
Vorbeugung. Regelmäßiges Lüften 
und Putzen beugt Schimmel und Bak-
terien vor.
Und noch mal die Werbung: Dampf-
reiniger sollen ideal für Allergiker 
sein. Sie können damit Hausstaub-
milben aus ihrer Matratze vertreiben. 
Doch grau ist alle Theorie. In der Pra-
xis funktioniert das nicht. Um Milben 
zu töten, müsste die Dampfdüse wie-
derum minutenlang auf die Matratze 
zielen. Zentimeter für Zentimeter. 
Nach der Behandlung wären wohl ei-
nige Tierchen tot, die Matratze aber 
pitschenass. Sie müsste tagelang trock-
nen. In der feucht-warmen Umgebung 
würden nun neue Milbenstämme auf 
das Beste gedeihen. Kurzum: Auch 
für Allergiker bringen Dampfreiniger 
nichts.

Auch der Kärcher 1125 Plus über-
zeugte die Tester nicht.

Barfuß, Flipflop, offene Sandalen: Was ist im Auto erlaubt?
Autofahrer, die im Sommer barfuß 
oder mit Flipflops am Steuer sitzen, 
müssen kein Bußgeld befürchten. Das 
geht aus einem Beschluss des OLG
Bamberg hervor. Wie der Anwalt-
Suchservice (Service-Rufnummer: 
0900 – 10 20 80 9/ 1,99 EUR/ Min.) 

berichtet, war ein Autofahrer, der nur 
in dünnen Socken hinter dem Steuer 
saß, von der Polizei gestoppt worden. 
Prompt erhielt er einen Bußgeldbe-
scheid über 50 Euro. Laut § 23 der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) müss-
ten Fahrzeugführer dafür sorgen, dass 

Besetzung und Ladung des Wagens 
vorschriftsmäßig seien und die Ver-
kehrssicherheit nicht beeinträchtigten. 
Dies habe der Mann versäumt. Dieser 
wehrte sich jedoch erfolgreich vor 
dem OLG Bamberg (Beschluss vom 
15.11.2006, Az. 2 Ss OWi 577/06).
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Internetabzocke: Scheinbaren 
Gratis-Angeboten folgen Rechnungen 
„Das Prinzip ist immer das Gleiche,“ 
klärt Harald Gräfe von der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg auf: „User 
werden mit attraktiv beworbenen 
Service-Angeboten auf Internetseiten 
gelockt, registrieren sich und erken-
nen dabei nicht, dass sie angeblich 
einen kostenpflichtigen Vertrag ein-
gehen.“ Erst nach dem Button für die 
Bestätigung gelange man durch He-
runterscrollen auf den Kostenhinweis, 
zum Beispiel „Der einmalige Preis für 
einen Sechs-Monats-Zugriff auf unsere 
Grußkarten-Datenbank beträgt 59,95 
Euro“. Wegen genau solcher Abzock-
methoden wurde erst im März der 
Internet Service AG das „Schwarze 
Schaf des Jahres“ verliehen. Diese Ne-
gativ-Auszeichnung für die dreisteste 
Rechtsverletzung im Internet wird re-
gelmäßig von einer Jury vergeben, in 
der in diesem Jahr mit Vorstand Prof. 
Dr. Edda Müller auch die Verbrau-
cherzentralen vertreten waren.
„Geneppte Verbraucher müssen kei-
neswegs zahlen, wenn die Kosten 
nur in den AGB und undeutlich am 
Seitenende zu finden sind!“, klärt Ver-
braucherschützer Gräfe auf. Er stützt 
sich auf ein aktuelles Urteil des Amts-
gerichts München vom 16.01.2007 
(AZ 161 C 23695/06. Danach besteht 
eine Zahlungspflicht bei derartigen In-

ternet-Abofallen nicht, wenn der Ver-
braucher auf Grund der Gestaltung 
der Seite ein kostenloses Angebot 
erwartet und ein Kostenhinweis nur 
versteckt enthalten ist.
Im vorliegenden Fall befand sich wie 
in den oben genannten Beispielen die 
Mitteilung über den Preis unterhalb 
des Anmeldebuttons. Auch die erst-
malige Darstellung der Vereinbarung 
als kostenpflichtiger Vertrag in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bewertete das Gericht als für den Nut-
zer überraschend und daher unwirk-
sam.
„Verbraucher sollten sich mit Verweis 
auf den Überraschungseffekt und das 
Münchener Urteil auf die Unwirk-
samkeit des Vertrages berufen und
die Forderungen zurückweisen“, rät
Gräfe Betroffenen. Als Nachweis hebt 
man empfangene und gesendete E-
Mails sowie einen Ausdruck der Inter-
netseite am besten auf.
Grundsätzlich rät der Jurist, sich Inter-
netseiten immer dann genauer anzu-
sehen, wenn eine Anmeldung gefor-
dert wird. Wie bei anderen Verträgen 
auch kann man „Online-Ärger“ durch 
übereilte Bestätigung einer Erklärung 
per Unterschrift oder Anklicken ver-
meiden, die sich bei genauer Prüfung 
als Vertragsangebot entpuppt. 

Gefälschte E-Mails: Viren, die vor 
Viren warnen
Die Methoden von Computer-Vi-
ren-Programmierern werden immer 
dreister. Die HAMCOM warnt vor 
einer neuen Variante von gefälschten 
Online-Rechnungen, die im Mailtext 
darauf hinweisen, niemals Anhänge 
in gefälschten Mails zu öffnen. Viele 
Empfänger halten die elektronische 
Post deshalb für authentisch und han-
deln sich gefährliche Viren ein.
Die Mails geben unter anderem vor, 
vom Versandhaus „Quelle“ oder dem
Internetanbieter „1&1“ zu kommen
und eine Rechnung im Anhang zu ha-
ben. Im Text heißt es dann, dass nur 
Mails mit dem genannten Warnhin-
weis sicher seien.
Die Möglichkeiten, solche Mails als 

nicht authentisch zu entlarven, sind 
in der Tat gering. Dr. Alexander Till-
mann, Pressesprecher der HAMCOM, 
rät neben der kontinuierlichen Aktu-
alisierung der Virenscanner deshalb 
dazu, Mails, die auch nur den leises-
ten Zweifel an ihrer Echtheit zulassen, 
nötigenfalls durch eine Nachfrage 
beim entsprechenden Sender bestäti-
gen zu lassen.

Kurz notiert

Unter der Lupe: Quelle 
Baukredit mit Babybonus
Angebot: Die Quelle Bausparkas-
se bietet Kredite mit Babybonus 
an. Für jedes Kind, das während 
der Finanzierung geboren wird, 
erlässt die Direktbausparkasse 
den Eltern zwei Monatsraten. Den 
Rabatt erhalten sie für bis zu vier 
Kinder. „BabyQuick“ besteht aus 
einem Bausparvertrag und einem 
tilgungsfreien Darlehen, mit dem 
der Bausparvertrag bis zur Zutei-
lung vorfinanziert wird. Bauspar-
vertrag und Vorausdarlehen sind 
so abgestimmt, dass der Kunde 
während der gesamten Laufzeit 
gleich hohe Monatsraten zahlt. 
Den Kredit gibt es wahlweise mit 
einer Laufzeit von knapp 21 und 
gut 32 Jahren. Beispiel: Für einen 
150.000-Euro-Kredit mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren und 10 
Monaten beträgt die Monatsrate 
1017 Euro. Pro neu geborenem 
Kind gibt es 2034 Euro Nachlass.
Vorteile: Die Zinsen stehen für 
die gesamte Laufzeit der Finanzie-
rung fest. Für den Kredit mit gut 
32 Jahren Laufzeit beträgt der Ba-
sis-Effektivzins 5,13 Prozent. Ab 
zwei Kindern sinkt er durch den 
Babyrabatt sogar unter 5 Prozent. 
Beides ist für ein Darlehen mit so 
langer Zinsbindung günstig.
Nachteile: Der Zinssatz für 32 Jah-
re Laufzeit ist zwar relativ niedrig. 
Eine so lange Zinsbindung ist aber 
unnötig, wenn der Kreditnehmer 
mehr als 1,4 Prozent im Jahr tilgen 
oder den Kredit durch Sondertil-
gungen schneller abzahlen kann. 
Weiterer Nachteil: Ein vorzeitiger 
Ausstieg ist durch die Kombinati-
on mit dem Bausparvertrag mit er-
heblichen Nachteilen verbunden. 
Die Variante mit knapp 21 Jahren 
Laufzeit ist in keinem Fall eine Al-
ternative. Sie ist auch mit Bonus 
viel teurer als vergleichbare Kre-
dite anderer Direktanbieter.
Fazit: BabyQuick eignet sich für 
Kunden, die wenig tilgen können, 
jedes Zinserhöhungsrisiko mei-
den wollen und sicher sind, dass 
sie auf Dauer in ihrer Immobilie 
bleiben. Quelle: Stiftung Warentest Nicht jede Mail sollte heruntergela-

den werden.
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Pflegeversicherung: Mit dem richtigen Konzept
rechtzeitig vorbeugen
Die staatlich organisierte Pflegeversi-
cherung reicht vorn und hinten nicht. 
Sie ist unterfinanziert und ohnehin 
nur als „Teilkaskoversicherung“ ge-
dacht, kommt also nur für einen Teil 
der Pflegekosten auf. Den Rest müs-
sen der Betroffene oder seine Angehö-
rigen selbst tragen.
Reicht das Geld nicht, springt zu-
nächst das Sozialamt ein, hält sich 
aber anschließend beim Ehepartner 
oder den Kindern schadlos. Doch 
trotz dieser finanziellen Risiken hat 
in Deutschland nur einer von hundert 
eine zusätzliche Pflegeversicherung 
abgeschlossen.
Das gilt selbst für Profis wie Oliver 
Aitcheson, der als Justitiar des Verban-
des Deutscher Alten- und Behinder-
tenhilfe den Alltag der Pflege kennt. 
„Ich weiß zwar von dem Risiko, aber 
für mich selbst ist das Thema noch 
nicht so präsent. Ich sorge mit ande-
ren Mitteln für das Alter vor“, sagt er. 
Aitcheson sucht aber für seine Mut-
ter, die 69 Jahre alt ist, eine Pflege-
zusatzversicherung. Die beiden sind 
spät dran, denn bei vielen privaten 
Versicherern ist eine Aufnahme mit 
60, spätestens aber mit 70 Jahren 
nicht mehr möglich. Der Bund der 
Versicherten (BdV) empfiehlt deshalb 
einen frühzeitigen Abschluss. „Sonst 
kann es geschehen, dass man wegen 
einer Krankheit gar keinen Zusatzer-
trag mehr erhält“, sagt BdV-Geschäfts-
führerin Lilo Blunck. Wer erst spät 
eine Police abschließe, müsse zudem 
mit mehreren hundert Euro Prämie 
pro Monat rechnen.*
Die gesetzlich vorgeschriebene Pfle-
gepflichtversicherung gibt es seit 
1995. Jeder, egal ob Rentner, Ar-
beitnehmer oder Selbstständiger, 
muss einzahlen. Wer eine private 
Krankenversicherung hat, wird von 
dieser - für eine zusätzliche, indivi-
duelle Prämie - auch gegen das Pfle-
gerisiko versichert. Die Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenkassen zahlen 
- gemeinsam mit dem Arbeitgeber 
- einen Beitragssatz von 1,7 Prozent 
des Bruttoeinkommens. Durch die 
Bemessungsgrenze ist der monatliche 
Beitrag in Westdeutschland auf rund 
60 Euro begrenzt. Kinderlose zahlen 
bis zu 69,47 Euro. Doch selbst diese 

Summen reichen nicht. Zum einen 
ist die Pflichtversicherung als Grund-
sicherung gedacht und erstattet nur 
einen Teil der Kosten. Zum anderen 
wirtschaften die Pflegekassen seit 
1999 defizitär, obwohl sie wegen der 
Alterung der Bevölkerung eigentlich 
Rücklagen aufbauen sollten.
Das hat dazu geführt, dass Leistungen 
gekürzt wurden. Nach Angaben des
Verbandes der Privaten Krankenver-
sicherer ist in den vergangenen zehn
Jahren der reale Wert der Pflegeleis-
tungen um 13 Prozent gefallen.
Eine zusätzliche Pflegeversicherung 
ist für alle Menschen wichtig, egal 
ob jung oder alt. Denn ein Unfall 
oder eine schwere Krankheit kann 
in jedem Alter eintreten und hat im
schlimmsten Fall eine Pflegebedürftig-
keit zur Folge. Doch die gesetzliche 
Pflegepflichtversicherung deckt nur 
die Grundversorgung ab. Die Finan-
zierungslücke zwischen der Leistung 
der Pflegepflichtversicherung und den 
tatsächlichen Kosten für ein Pflege-
heim beträgt in Pflegestufe 2 – je nach 
Pflegeheim – zwischen 700 Euro und
1.300 Euro monatlich, bei Pflegestu-
fe 3 sogar zwischen 1.000 und rund 
1.800 Euro.
Gerade über 50-Jährige haben diese 
Lücke bislang nur selten mit einem
privaten Zusatztarif geschlossen. Ge-
nau das aber ist nötig, um sein Ver-
mögen und das der Angehörigen so-
wie eine optimale Pflege zu sichern. 
Derzeit beziehen über zwei Millio-
nen Pflegebedürftige Leistungen aus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung. 
Diese Zahl steigt jährlich um rund 1,5 
Prozent. Die soziale Pflegepflichtver-
sicherung kann die Kosten schon jetzt 
nicht mehr decken. Bereits heute hat 
sie ein enormes Defizit: Im Jahr 2004 
lag es bei über 820 Millionen Euro.

Neue Pflegetagegeld-Tarife der UKV 
– auch für die Zielgruppe „50 plus“
Mit zwei neuen Pflegetagegeldtarifen, 
PflegeOPTIMAL und PflegeKOM-
PAKT, bietet die UKV-Union Kran-
kenversicherung eine bedarfsgerechte 
Absicherung im Pflegefall an. 
„Pflege OPTIMAL“ leistet in Pflegestu-
fe 2 ein Pflegetagegeld in Höhe von 
60 Prozent und in Pflegestufe 3 ein 

Pflegetagegeld in voller Höhe des ver-
einbarten Tagessatzes. Der Tagessatz 
beträgt mindestens 10 und höchstens 
100 Euro. So erhält der Versicherte 
bei einem vereinbarten Tagegeld von 
beispielsweise 60 Euro bei Pflegestu-
fe 2 bis zu 1.116 Euro (das entspricht 
60 Prozent), bei Pflegestufe 3 bis zu 
1.860 Euro pro Monat.
Dafür zahlt z.B. ein 50-jähriger Mann 
einen monatlichen Beitrag von nur 
35,40 Euro und eine 50-jährige Frau 
59,64 Euro. Ein 30-jähriger Mann er-
hält den Versicherungsschutz für nur 
13,80 Euro,  eine 30-jährige Frau be-
zahlt 23,28 Euro.
Der Tarif PflegeKOMPAKT leistet ein 
Pflegetagegeld, wenn Pflegestufe 3 
vorliegt. Für einen Tagessatz von 60 
Euro bezahlt ein 50-jähriger Mann 
monatlich 13,68 Euro (30-Jähriger: 
nur 5,52 Euro), eine gleichaltrige 
Frau 23,28 Euro (30-Jährige: nur 9,36 
Euro).
In beiden Tarifen erfolgen Beitrags-
freistellung und Leistung schon ab 
dem ersten Tag ab Eintritt der Pfle-
gebedürftigkeit in den versicherten 
Pflegestufen – unabhängig davon, ob 
die Pflege ambulant oder stationär 
durchgeführt wird. Beide Tarifvarian-
ten dynamisieren sich ohne erneute 
Gesundheitsprüfung.
Der ergänzende Tarif „PflegeSERVICE“ 
ist ein Assistance-Baustein und kann 
für einen Monatsbeitrag von pauschal 
nur 0,50 Euro abgeschlossen werden. 
Er erweitert die Leistungen von Pflege-
OPTIMAL und PflegeKOMPAKT um 
zahlreiche Vermittlungsdienste wie 
Besorgungen, Fahrdienste und Wä-
scheservice. Die Benennung dieser 
Leistungen steht auch pflegebedürfti-
gen Eltern der versicherten Person zur 
Verfügung.
Für VKS-Mitglieder bietet der zwi-
schen der VKS und der UKV beste-
hende Gruppenversicherungsvertrag 
auch für die neuen Pflegetagegeldta-
rife vergünstigte Beiträge. Eine einge-
hende und kompetente Beratung zum 
Thema „Absicherung für den Pflege-
fall“ finden die VKS-Mitglieder in je-
der der fast 500 Provinzial-Geschäfts-
stellen.

* Auszug aus: FAZ vom 27.07,2006
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